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hier die Kontrolle aus. Sie vertreten 
die Interessen der Kranken, die diese 
aufgrund ihrer Einschränkungen nicht 
mehr selbst wahrnehmen können. Die 
Angehörigen kümmern sich um die 
alltäglichen Dinge, um gemeinsame 
Anschaffungen, Renovierungen usw. 
und um die Absprachen mit dem Pfle­
gedienst. Hierüber schließen sie eine 
schriftliche Vereinbarung ab (siehe 
Muster in der Broschüre der Alzheimer 
Gesellschaft Brandenburg, 2005). Diese 
Vereinbarung ist für alle bindend.

Die Angehörigenvertretung kann infor­
mell zusammenarbeiten und Beschlüs­
se fassen oder sich in Form eines 
Vereins bzw. einer Gesellschaft bürger­
lichen Rechts zusammenschließen.

2.3 Der ambulante Pflegedienst 
Er ist verantwortlich für die Pflege 
(Grundpflege, eventuell Krankenpflege), 
die soziale Betreuung und die hauswirt­
schaftliche Versorgung. Die einzelnen 
Bewohner werden begleitet und mit 
ihnen wird ein gemeinsamer Alltag ge­
staltet. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind nicht „Herr im Haus“, sondern 
lediglich Gäste in einer fremden 
Wohnung. Das Personal muss fach­
lich und menschlich für die Betreuung 
Demenzkranker qualifiziert sein. Der 
Pflegedienst hat weder ein Büro noch 

1 Was ist eine ambulant 
betreute Wohngemeinschaft für 
Demenzkranke?
In einer ambulant betreuten Wohnge­
meinschaft für Demenzkranke leben 
in der Regel 6 bis 8 Personen in einer 
großen Wohnung zusammen. Sie wer­
den von einem ambulanten Pflege­
dienst betreut. Die Kranken (vertreten 
durch Angehörige bzw. rechtlichen 
Betreuer), sind Mieter. Sie zahlen Miete 
für ihren individuellen Wohnraum und 
anteilig für gemeinsam genutzte Räu­
me (Wohnzimmer, Küche, Bäder). Sie 
haben das Hausrecht bzw. die Schlüs­
selgewalt, können kommen und gehen 
und Besuch empfangen, wie sie wollen. 
Sie bestimmen, wer als neuer Mieter 
aufgenommen wird, wie die Räume 
ausgestattet werden usw. Sie beauftra­
gen einen Pflegedienst, der die Betreu­
ung rund um die Uhr sicherstellt.

2 Aufgaben, Rechte und Pflichten 
in einer Wohngemeinschaft 
Im Folgenden werden Aufgaben, 
Rechte und Pflichten der demenzkran­
ken Bewohner, ihrer Angehörigen (bzw. 
rechtlichen Vertreter oder Beauftragten) 
und des ambulanten Pflegedienstes 
kurz dargestellt. 

2.1 Die Demenzkranken 
Die Demenzkranken leben als Mieter 
in der Wohngemeinschaft. Die WG 
ist ihr Zuhause, in dem sie sich wohl 

fühlen sollen. Dazu trägt ein „normaler“ 
Tagesablauf bei, der von dem ambu­
lanten Pflegedienst durch gemeinsame 
Mahlzeiten und Aktivitäten strukturiert 
wird. Die Bewohner werden in ihren 
Fähigkeiten gefördert und in der Gestal­
tung des Alltags unterstützt. Individuelle 
Wünsche und Tagesrhythmen werden 
so weit wie möglich berücksichtigt. Die 
Betreuenden kennen die Biographien, 
Vorlieben und Abneigungen der WG-
Mitglieder. Im Idealfall leben die Kran­
ken in der WG bis zu ihrem Tode, auch 
wenn der Pflegebedarf zunimmt. 

2.2 Die Angehörigen bzw. rechtlichen 
Betreuer 
Die Angehörigen bzw. rechtlichen Be­
treuer treffen sich regelmäßig, um ge­
meinsame Angelegenheiten zu bespre­
chen, Beschlüsse zu fassen und die 
Interessen der WG-Mitglieder gegen­
über dem Pflegedienst wahrzunehmen. 

Dabei ist zu beachten: Angehörige kön­
nen Demenzkranke nur dann wirksam 
vertreten, wenn sie entweder bevoll­
mächtigt sind oder durch das Vormund­
schaftsgericht zum rechtlichen Betreuer 
bestellt wurden (siehe auch Deutsche 
Alzheimer Gesellschaft 2005).

Die Angehörigen behalten ihre Ver­
antwortung und geben lediglich den 
überwiegenden Teil der Pflege und 
sozialen Betreuung ab, üben aber auch 

In den letzten Jahren sind zahlreiche ambulant betreute Wohngemeinschaften (WG) für Demenzkranke entstanden. 
Dieses Infoblatt soll klären: Was sind ambulant betreute Wohngemeinschaften? Welche Rechte und Verpflichtungen 
haben die Beteiligten? Worauf sollten Angehörige bzw. rechtliche Betreuer achten?
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ein Personalzimmer in der WG, sondern 
steuert die Pflege von seiner Zentrale 
aus. 

Wenn die Angehörigen mit dem Pflege­
dienst nicht zufrieden sind, können sie 
den Vertrag kündigen und einen ande­
ren Pflegedienst beauftragen. 

2.4 Vereinbarungen zwischen den 
Beteiligten 
Die Mieter bzw. deren rechtliche Vertre­
ter einigen sich auf einen bestimmten 
ambulanten Pflegedienst und schließen 
mit diesem individuelle Verträge über 
die Pflege und Betreuung ab. 

3 Kosten 
Kosten fallen an für: Miete, Pflege und 
Betreuung, Verpflegung, Anschaffungen 
und Instandhaltung. Wenn eine Pflege­
stufe anerkannt ist, zahlt die Pflegever­
sicherung die Beträge für die Sachleis­
tung der ambulanten Pflege (Stufe I: 
384 €, Stufe II: 921 €, Stufe III: 1432 €). 
Gegebenenfalls können Leistungen im 
Rahmen der „Hilfe zur Pflege“ gemäß 
§ 61 ff SGB XII („Sozialhilfe“) beantragt 
werden. Bei qualitativ guter Pflege und 
Betreuung in ambulanten Wohngemein­
schaften entsprechen die Kosten denen 
eines Pflegeheims (größere regionale 
Preisunterschiede).

4 Rechtliche Aspekte
Ambulant betreute Wohngemein­
schaften unterliegen nicht dem Heim­
gesetz, wenn Miet- und Pflegevertrag 
voneinander unabhängig abgeschlos­
sen werden und die Vertretung durch 
Angehörige, rechtliche Betreuer oder 
Bevollmächtigte sichergestellt und 
nachweisbar ist. Die Heimaufsicht ist 
dann nicht zuständig, kann aber ent­
sprechende Auskünfte und Nachweise 
von dem beauftragten ambulanten Pfle­
gedienst verlangen. Der Pflegedienst ist 
zur „Qualitätssicherung“ (§ 80 SGB XI) 
verpflichtet.

5 Fazit 
Ambulant betreute Wohngemein­
schaften sind eine Form des gemein­
samen Wohnens für Demenzkranke und 
eine Alternative zum Pflegeheim. Diese 
Wohnform stellt allerdings, wenn sie 
gut funktionieren soll, relativ hohe An­
forderungen an die Angehörigen bzw. 

rechtlichen Betreuer. Die Kosten ent­
sprechen denen eines Pflegeheims. 

Stets ist zu überlegen, welche Wohn­
form jeweils am geeignetsten ist: Fühlt 
der Kranke sich in einer familienähn­
lichen Umgebung mit großer sozialer 
Nähe wohl? Oder eher in einem größe­
rem Rahmen, weil er z. B. ein starkes 
Bewegungsbedürfnis hat? Wie ist das 
regionale Angebot an Heimen und 
Wohngemeinschaften? Wenn Ange­
hörige selbst eine Wohngemeinschaft 
gründen möchten, sollten sie sich aus­
führlich beraten lassen und geeignete 
Partner suchen. 
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